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I. Ziel  
Das Ziel der Leitlinie für bäuerliche Obstverarbeitung ist ein Hilfsmittel für ein 
betriebliches Eigenkontrollsystem zu sein. Die Leitlinien stellen ein Modell für die 
Erfüllung der erforderlichen Pflichten dar und werden vom anwendenden Betrieb an 
die betrieblichen Gegebenheiten angepasst.  
 

II. Rechtslage  

1. Rechtsquellen  
Die Rechtsquellen für diese Leitlinie sind die einschlägigen EU-Vorschriften i.d.g.F. 
(VO (EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene, VO (EG) Nr. 2074/2005 zur 
Festlegung von Durchführungsvorschriften zum EU-Hygienepaket und die Guidance 
Dokumente vom 16.11.2005 zu VO (EG) 852/2004 und zur Umsetzung von HACCP). 

2. Geltungsbereich  
Die Leitlinien gelten für bäuerliche Obstverarbeitungsbetriebe, die überwiegend 
eigene Rohware verarbeiten.  

3. Verantwortung und Zuständigkeit  
Für die Umsetzung des Hygienerechts ist der Betriebsführer, beziehungsweise die 
dafür beauftragte Personen verantwortlich. 

4. Begriffsbestimmungen  
Bäuerliche Obstverarbeitung umfasst alle Verarbeitungsprodukte aus Obst und 
obstnahen Stoffen (z.B. Holunderblüten), wie sie traditionell in den einzelnen 
Regionen üblich sind.  
 

III. Betriebsstätten  

1. Grundausstattung  
Bei der Beurteilung der Räume ist das Hygienerisiko der erzeugten Produkte und das 
zugrunde liegende Arbeitskonzept zu berücksichtigen. Der Raum muss so groß sein, 
dass alle Geräte leicht zugänglich sind – d.h. entsprechender Abstand und 
Ablageflächen.  
 
• Die Obstverarbeitung soll prinzipiell in einem eigenen Verarbeitungsraum erfolgen. 
Bei Verarbeitung in privaten Räumen müssen die Bereiche für die Obstverarbeitung 
sowie Kochen und Essen getrennt angeordnet sein. Weiters müssen sich die Koch- 
und Essausrüstung von den Ausrüstungen für die Obstverarbeitung klar 
unterscheiden.  
 
• Die Lagerung und Reifung der Produkte kann außerhalb des Verarbeitungsraumes 
erfolgen, sofern sichergestellt ist, dass keine Kontamination durch Fremdprodukte 
während der Lagerzeit erfolgt.  
 
• Es müssen an geeigneten Standorten Möglichkeiten zur Reinigung der Hände 
bestehen. Darüber hinaus müssen Mittel zum Händewaschen (Flüssigseife) und zum 
hygienischen Händetrocknen vorhanden sein. 
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• Es muss eine ausreichende und angemessene natürliche oder künstliche Belüftung 
gewährleistet sein. Eine ausreichende Be- und Entlüftung ist auch durch Durchlüftung 
gegeben. Gärbereiche müssen so beschaffen sein, dass Gärgase aus dem Gärbereich 
entlüftet werden können. 
 
• Die Betriebsstätten müssen über eine angemessene natürliche und/oder künstliche 
Beleuchtung verfügen.  
 
• Abwasser sollte über entsprechende Abwasserrinnen oder Auffangsysteme 
abgeleitet werden. Dazu zählen Gullys oder auch Senkbehälter, wie sie bei 
tiefliegenden Kellerbereichen vorkommen. Pfützenbildung durch stehendes Wasser ist 
zu vermeiden.  
 
• Toiletten: Es darf kein direkter Zugang von Toiletten zu Räumen bestehen, in denen 
mit Lebensmitteln umgegangen wird.  
 
• Wasserversorgung: Es muss in ausreichender Menge Trinkwasser zur Verfügung 
stehen. Dies gilt als gewährleistet bei Wasserbezug aus dem öffentlichen Netz oder 
Vorliegen eines Befundes über die Einhaltung der Anforderungen der 
Trinkwasserverordnung in der geltenden Fassung.  
Wenn das Wasser die bakteriologischen Anforderungen nicht erfüllt, müssen je nach 
Ursache, Maßnahmen zur Wiederherstellung der einwandfreien Beschaffenheit 
getroffen werden.  

2. Anforderungen an Räume  
Die Verarbeitungsräume müssen so konzipiert und angelegt sein, dass eine gute 
Lebensmittelhygiene gewährleistet ist und Kontaminationen zwischen und während 
den Arbeitsgängen vermieden werden. Sie müssen folgende Anforderungen erfüllen:  
 
• Die Bodenbeschaffenheit richtet sich nach dem Risiko des Produktes. Böden sind in 
einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu reinigen und 
erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend abriebfest und 
wasserundurchlässig sein und aus nichttoxischem Material bestehen. Gegebenenfalls 
müssen die Böden ein angemessenes Abflusssystem aufweisen.  
 

Interpretation: So kann für die Edelbrandbereitung oder für das Pressen ein roher 
Betonboden vollkommen ausreichend sein. In der Produktion von hygienisch 
gefährdeten Produkten  wird eine Verfliesung mit säurefester Verfugung, ein 
entsprechender Anstrich oder eine entsprechende Oberflächenbehandlung 
empfohlen. Es soll ein leichtes Gefälle zum Bodenabfluss vorliegen; die Übergänge 
zwischen Fußboden und Wand können abgerundet sein. Sollte kein Bodenabfluss 
vorliegen, so muss Restwasser angemessen entfernt werden können. 

 
• Wandflächen sind in einwandfreiem Zustand zu halten und sollten über eine leicht 
zu reinigende Oberfläche verfügen.  
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• Decken (oder soweit nicht vorhanden, die Dachinnenseiten) und Deckenstrukturen 
müssen so gebaut und verarbeitet sein, dass Schmutzansammlungen vermieden und 
Kondensation, unerwünschter Schimmelbefall sowie das Ablösen von Materialteilchen 
auf ein Mindestmaß beschränkt werden.  
 

Interpretation: Die Decke kann verputzt (gekalkt) sein. Bei Vorhandensein einer 
Holzdecke muss diese unbeschädigt und sauber sein; weiters ist Vorsorge gegen 
Schimmelbildung zu treffen.  

 
• Fenster und andere Öffnungen müssen so angebracht sein, dass 
Schmutzansammlungen vermieden werden. Fenster die ins Freie geöffnet werden 
können, müssen erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein, die zu 
Reinigungszwecken leicht entfernt werden können. Soweit offene Fenster die 
Kontamination begünstigen, müssen sie während des Herstellungsprozesses 
geschlossen und verriegelt bleiben.  
 

Interpretation: Fenster und Fensterstöcke können aus Holz sein, wenn diese eine 
unbeschädigte glatte und saubere Oberfläche (z.B. imprägniert oder lackiert) 
aufweisen. Weiters ist Vorsorge gegen Schimmelbildung zu treffen.  

 
• Türen und Türrahmen müssen leicht zu reinigen und erforderlichenfalls zu 
desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend glatte und Wasser abstoßende 
Oberflächen haben.  
 

Interpretation: Türen können aus Holz sein, wenn diese eine unbeschädigte glatte 
und saubere Oberfläche (z.B. imprägniert oder lackiert) aufweisen. Weiters ist 
Vorsorge gegen Schimmelbildung zu treffen.  

 
• Flächen (einschließlich Flächen von Ausrüstungen) in Bereichen, in denen mit 
Lebensmitteln umgegangen wird, und insbesondere Flächen, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten und müssen leicht zu 
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Sie müssen entsprechend aus 
glattem, abriebfestem, korrosionsfestem und nichttoxischem Material bestehen. 
 

Erfolgt die Herstellung mit mobilen Verarbeitungsanlagen muss gewährleistet sein, 
dass eine nachteilige Beeinflussung durch Kontamination vermieden wird. 

3. Transport  
Transportbehälter und/oder Container müssen sauber und instand gehalten werden. 
Lebensmittel sind in Transportbehältern und/oder Containern so zu platzieren und zu 
schützen, dass das Kontaminationsrisiko so gering wie möglich ist.  

4. Einrichtung, Geräte, Gegenstände, Ausrüstungen  
• Gegenstände, Armaturen und Ausrüstungen, mit denen Lebensmittel in Berührung 
kommen, müssen gründlich gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden. Die 
Reinigung und die Desinfektion müssen so häufig erfolgen, dass kein 
Kontaminationsrisiko besteht.  
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Die Verwendung von Holz (z.B. bei Holzpressen) ist zulässig, wenn die hygienische 
Sicherheit des Produktes nicht beeinträchtigt wird, d.h. das Holz muss eine glatte 
Oberfläche ohne jegliche Absplitterung aufweisen und muss leicht zu reinigen und 
erforderlichenfalls zu desinfizieren sein.  
 
• Bei den Anlagen und Methoden zur Erwärmung, Thermisierung oder 
Wärmebehandlung kann die Temperatur- und Zeitmessung auch manuell erfolgen. 
 
• Verpackungen sind so zu lagern und zu transportieren, dass eine nachteilige 
Beeinflussung des Produkts vermieden wird. 
 

IV. Allgemeine Hygiene  

1. Reinigung und Desinfektion  
• Alle Bereiche (Räume, Gegenstände, Armaturen, Ausrüstungen) müssen gründlich 
gereinigt und erforderlichenfalls desinfiziert werden können. Reinigung und 
Desinfektion müssen außerhalb der Produktionszeiten erfolgen. Nach der Anwendung 
chemischer Reinigungs- oder Desinfektionsmittel muss gründlich mit Trinkwasser 
nachgespült werden um Kontaminationen mit Restreinigungsmitteln zu vermeiden. 
 
• Die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel müssen für die 
Obstverarbeitung geeignet und auf die Oberfläche abgestimmt sein.  
 
• Gebrauchsanweisung (Konzentration, Temperatur, Einwirkzeit) und Sicherheits-
datenblatt müssen vorliegen.  
 
• Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind in einem eigens dafür vorgesehenen 
Bereich (Schrank oder eigener Raum) gemäß Vorschrift und getrennt von 
Lebensmitteln zu lagern. Reinigungsgeräte sind sauber und instand zu halten. 

2. Vorschriften für Lebensmittel  
• Rohstoffe, Zutaten, Zwischenerzeugnisse und Enderzeugnisse müssen entsprechend 
gelagert werden. 
 
• Hilfsstoffe und Zusatzstoffe müssen hygienisch einwandfrei, ohne Fremdkörper und 
ohne Fremdstoffe sein.  

3. Vorschriften für nicht sichere Stoffe bzw. Abfälle  
• Nicht sichere Stoffe sind entsprechend zu kennzeichnen und in verschlossenen 
Behältnissen entsprechend den Herstellerangaben  zu lagern.  
 
• Lebensmittelabfälle, ungenießbare Nebenerzeugnisse und andere Abfälle müssen so 
rasch wie möglich – zumindest aber am Ende der Produktion – aus Räumen, in denen 
mit Lebensmitteln umgegangen wird, entfernt werden.  
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4. Schädlingsbekämpfung  
Es sind geeignete Verfahren zur Bekämpfung von Schädlingen vorzusehen. Auch sind 
geeignete Verfahren anzuwenden, damit Haus- und Nutztiere (z.B. Hühner, Hunde) 
nicht in Räume gelangen, in denen Lebensmittel zubereitet, behandelt oder gelagert 
werden.  
 

Interpretation: Fenster die ins Freie geöffnet werden können, sollen 
erforderlichenfalls mit Insektengittern versehen sein, die zu Reinigungszwecken 
leicht entfernt werden können. Soweit offene Fenster die Kontamination 
begünstigen, müssen sie während des Herstellungsprozesses geschlossen und 
verriegelt bleiben.  
Wenn ein Bodenabfluss vorhanden ist, sollte er mit einem Geruchsverschluss und 
einem  
Gitter versehen sein.  
Türen müssen knapp am Boden schließen, damit keine Mäuse, Vögel, Haustiere 
etc. eindringen. Mauerdurchbrüche – z.B. für Installationen – sind abzusichern.  

5. Schulung  
• Mitarbeiter von Obst verarbeitenden Betrieben, müssen regelmäßig bezüglich ihrer 
Tätigkeit und der Lebensmittelhygiene unterwiesen und/oder geschult werden 
(Nachweis nicht älter als 3 Jahre).  
 
• Die für die Anwendung der Leitlinie und der Eigenkontrolle verantwortlichen 
Personen, sind angemessen zu schulen.  
 

V. Gute Herstellungspraxis  

1. Hygienisches Arbeiten  
Betriebsstätten müssen sauber und instand gehalten sein. Das Personal muss 
peinlichste Sauberkeit halten.  
Es ist saubere Arbeitskleidung zu verwenden.  
Schmuck an Armen und Händen, sowie Ohrklips sind verboten.  
• Die Hände sind zu reinigen:  
→ vor Arbeitsbeginn  
→ nach jeder Pause  
→ nach jedem WC-Besuch   
→ bei Bedarf  
• Essen, Trinken und Rauchen ist in Verarbeitungsräumen verboten.  
• Fingernägel müssen sauber und kurz geschnitten sein.  
 
Personen, sind je nach ihrem Tätigkeitsbereich zu schulen und zu unterweisen, damit 
sie die hygienischen Anforderungen erfüllen können. Die „Leitlinie zur Sicherung der 
gesundheitlichen Anforderungen an Personen beim Umgang mit Lebensmitteln“ ist 
einzuhalten. – Formular ist zu unterschreiben (siehe Anhang I).  
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Der Umgang mit Lebensmitteln und das Betreten von Bereichen, in denen mit 
Lebensmitteln umgegangen wird, ist für Personen verboten, wenn die Möglichkeit 
einer direkten oder indirekten Kontamination besteht, bei  
 

a) Krankheiten, die durch Lebensmittel übertragen werden können, oder wenn sie 
Träger einer solchen Krankheit sind, 

b) Personen mit infizierten Wunden, Hautinfektionen oder –verletzungen, 
c) Personen mit Durchfall. 

 
Betroffene Personen, haben dem Lebensmittelunternehmer Krankheiten und 
Symptome und wenn möglich, deren Ursachen unverzüglich zu melden.  

Personen die in der Verarbeitung tätig sind, müssen über die Personal-
Beschäftigungsverbote belehrt werden. Diese Belehrung ist zu dokumentieren und 
ersetzt nicht die vorgeschriebenen Hygieneschulungen. 
 
Hautverletzungen müssen durch einen wasserfesten, undurchlässigen Verband oder 
durch das Tragen von Einmalhandschuhen abgedeckt werden.  
Betriebsfremde Personen dürfen die Produktionsräume nur mit Zustimmung des 
Verantwortlichen betreten.  

2. Herstellungsabläufe/Produktblätter  
Die Produktionsabläufe müssen bei den kritischen Bereichen (wo Gefährdung der 
Gesundheit gegeben ist - Erhitzungsschritt)  durch Aufzeichnungen (Arbeitsprotokolle) 
dokumentiert und überprüft werden. 
Der Betriebsleiter muss mittels geeigneter Methoden (z.B.: Lagerung bei 28-30 °C 
über 10 Tage (Mikrobiologische Stabilität)) sicherstellen, dass die in Verkehr zu 
setzenden Produkte keine Gesundheitsgefährdung darstellen. Die Produktblätter 
können an Hand der unterzeichneten Beilagen für jede Charge eines Produktes 
ausgefüllt und abgezeichnet werden. 

 
→  erfüllt  
→ Abweichung: ...................................... behoben am: ................................  
 

VI. Eigenkontrolle  
 
Obstverarbeiter sind Lebensmittelunternehmer und damit eigenverantwortlich für die 
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Zur Gewährleitung einer hygienischen 
Produktion müssen sie nach den Prinzipien der Guten Herstellungs- und 
Hygienepraxis (GHP) arbeiten. Wesentliche Elemente der GHP sind  

• die Wareneingangskontrolle,  
• die Anlagenkontrolle,  
• die Personalschulung und  
• die Ermittlung und Beherrschung von Gefahren, die von Obstver-

arbeitungsprodukten ausgehen können.  
 
Gesundheitsgefährdungen können  

• durch Krankheit erregende Keime,  
• durch Fremdstoffe (Chemikalien) oder  
• Fremdkörper wie Steine, Splitter, Kerne, Haare  

verursacht werden.  
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1. Dokumentation  
Dokumentation und Aufzeichnungen sollen an Art und Umfang des Unternehmens 
angepasst werden. Sie sind eine Unterstützung bei der Umsetzung der Eigenkontrolle.  
 
Verpflichtende Dokumentation  
 
• Betriebs- und Produktionsdaten: Wenn ohnehin vorhanden, sollen Dokumente zum 
Betrieb oder zur Produktion bzw. zu den Produkten aufbewahrt werden.  
 
• Befund über die Trinkwasserqualität, wenn die Wasserversorgung aus eigenem  
Brunnen oder eigener Quelle erfolgt.  
 
• Produktblätter mit den kritischen Kontrollpunkten: Produktblätter aus der 
vorliegenden Leitlinie, aus anderer Quelle oder selbst erstellte sind einmalig zu 
unterschreiben.  
Damit wird bestätigt, dass die konkrete Herstellung nach den Vorgaben  
der Produktblätter erfolgt.  
 
• Fehlerprotokoll: Abweichungen von den Vorgaben der Produktblätter werden  
protokolliert (Datum, Produkt, Fehler, Maßnahme).  
 
• Schulungsnachweise: (Hygiene-)Schulungen sind zu bestätigen.  
 
Empfohlene Dokumentation  
 
• Laufende Aufzeichnungen im Rahmen der Eigenkontrolle  
• Laborergebnisse (Ergebnisse von Produktuntersuchungen)  
• Produktbeschreibung  

2. Produktuntersuchungen  
Die Wirksamkeit der Eigenkontrollen und des Hygienekonzeptes des Betriebes ist 
durch  
Produktuntersuchungen nachzuweisen. Das hygienische Risiko der Produkte ist zu 
berücksichtigen.  
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Anhang I 
 

LEITLINIE 
ZUR SICHERUNG DER GESUNDHEITLICHEN 

ANFORDERUNGEN 
AN PERSONEN BEIM UMGANG MIT LEBENSMITTELN.  

 
Diese Leitlinie dient als Empfehlung für die praktische Umsetzung der 
personalhygienischen Forderungen des Abschnitts VIII der Verordnung für allgemeine 
Lebensmittelhygiene (Lebensmittelhygieneverordnung, BGBl. II Nr. 31/1998 i.d.g.F.) 
und der anderer für Lebensmittelteilbereiche geltender Hygieneverordnungen 
(nunmehr Verordnung (EG) Nr. 852/2004 und Verordnung (EG) Nr. 853/2004)1.  

1. Tätigkeitshindernisse  

1.1. Personen, die  

1.1.1. an durch Lebensmittel übertragbaren Krankheiten leiden oder  bei denen 
ein diesbezüglicher Verdacht besteht1), 

1.1.2. infizierte Wunden aufweisen oder an Hautkrankheiten leiden, bei  denen 
die Möglichkeit besteht, dass deren Krankheitserreger über  Lebensmittel 
übertragen werden können 

1.1.3. oder bestimmte Krankheitserreger2) ausscheiden, dürfen nicht tätig sein, 
wenn sie beim Umgang mit den in Absatz 2 beispielsweise genannten 
Lebensmitteln sowie mit den dabei verwendeten Bedarfsgegenständen 
und Werkzeugen so (direkt oder indirekt) in Berührung kommen, dass 
eine Übertragung von Krankheitserregern auf die Lebensmittel zu 
befürchten ist.  

1.2. Die Tätigkeitshindernisse gelten auch für den Bereich der Direktvermarktung.  

 
2. Lebensmittel  

Lebensmittel im Sinne dieser Leitlinie sind beispielsweise Fleisch 
und Erzeugnisse daraus;  Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis;  
Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus;  Eipro-
dukte;  Säuglings- und Kleinkindernahrung;  Speiseeis und Spei-
seeishalberzeugnisse;   
Backwaren mit nicht durchgebackener oder durcherhitzter Füllung oder 
Auflage;  Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, 
andere emulgierte Soßen, Nahrungshefen.  

3. Belehrung und Dokumentation  

3.1.  Personen dürfen im Sinne dieser Richtlinie nur dann Tätigkeiten ausüben, wenn 
sie über die unter 1. genannten Tätigkeitshindernisse und über die damit 
verbundenen Verpflichtungen in mündlicher und schriftlicher Form belehrt 

                                                 
 
21)  Typhus abdominalis, Paratyphus, Cholera, Shigellenruhr, Salmonellose, eine andere infektiöse 

Gastroenteritis ,Virushepatitis A oder E, offene Tuberkulose, Amöbenruhr 
2)  Shigellen, Salmonellen, enterohämorrhagische Escherichia coli, Choleravibrionen, Entamoeba histolytica 
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wurden und nach der Belehrung nachweislich (siehe Anhang) erklärt haben, dass 
ihnen - ihre Person betreffend- keine Tatsachen für Tätigkeitshindernisse im 
Sinne dieser Leitlinie bekannt sind.  

3.2.  Liegen Anhaltspunkte vor, dass bei einer Person derartige 
Tätigkeitshindernisse bestehen, wird durch ein ärztliches Zeugnis 
nachgewiesen,  dass solche nicht oder nicht mehr bestehen.  

3.3.  Treten bei Personen nach Beginn Ihrer Beschäftigung Tätigkeitshindernisse im 
Sinne dieser Leitlinie auf, sind sie verpflichtet, diese ihrem Arbeitgeber oder 
Vorgesetzten unverzüglich mitzuteilen.  

3.4.  Werden dem Arbeitgeber oder Vorgesetzten Anhaltspunkte oder Tatsachen 
bekannt, die ein Tätigkeitshindernis im Sinne dieser Leitlinie begründen, so leitet 
dieser unverzüglich die zur Verhinderung der Weiterverbreitung der 
Krankheitserreger erforderlichen Maßnahmen ein. 

3.5.  Personen, einschließlich Arbeitgeber und Vorgesetzte, die eine Tätigkeit im Sinne 
dieser Richtlinie ausüben, werden nach Aufnahme ihrer Tätigkeit jährlich über die 
Tätigkeitshindernisse und über die damit verbundenen Verpflichtungen belehrt. 
Die Belehrung wird in Form des Anhangs „Schriftliche Belehrung“ nachweislich 
dokumentiert. Ein Exemplar dieser Dokumentation wird beim Arbeitgeber 
aufbewahrt. Eine Gleichschrift wird der im Sinne dieser Leitlinie tätigen Person 
vor Aufnahme der Tätigkeit  und nach jeder Belehrung ausgehändigt.  

3.6.  Diese Belehrung ersetzt nicht die regelmäßige Hygieneschulung des Personals, 
die in der Lebensmittelhygiene-Verordnung und in den für 
Lebensmittelteilbereiche geltenden Hygieneverordnungen gefordert wird. 
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ANHANG 

 
der 

Leitlinie zur Sicherung der gesundheitlichen Anforderungen an Personen beim 
Umgang 

mit Lebensmitteln 
 
 
 
Fa.     (Firmenwortlaut)  

(Adresse)  
 
 
Der Unterzeichnete,  
 

(Name, Geburtsdatum des Arbeitnehmers),  
 
bestätigt, über folgende Inhalte belehrt worden zu sein:  
 
1. Bei ihrer Tätigkeit im Umgang mit Lebensmitteln können Personen Krankheitser-

reger auf diese übertragen, wenn sie nachstehende Anzeichen bestimmter Krank-
heiten aufweisen oder solche vor einiger Zeit an sich festgestellt haben. 

2. In diesen Fällen müssen sie den Betriebsinhaber oder seinem Beauftragten daher 
unverzüglich melden, wenn sie folgende Anzeichen einer Krankheit an sich be-
merken oder bemerkt haben:  

• Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, gegebenenfalls 
mit Übelkeit, Erbrechen, Fieber oder Bauchkrämpfen (Verdacht auf bakteriel-
le Ruhr, Salmonelleninfektion oder andere bakterielle Erkrankungen);  

• Blutig schleimige Durchfälle, Bauchkrämpfe, gewöhnlich ohne Fieber (Amö-
benruhr)  

• schweres Fieber mit starken Bauch- oder Gelenksschmerzen, wobei nach 
mehreren Tagen Verstopfung und später erbsbreiartige Durchfälle auftreten 
(Verdacht auf Typhus);  

• “reiswasserartige“ Durchfälle (leicht getrübte, nahezu farblose Flüssigkeit mit 
kleinen Schleimflocken) mit hohem Flüssigkeitsverlust (Verdacht auf Chole-
ra);  

• Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und Appetitlosigkeit 
(Verdacht auf Hepatitis A oder E);  

• infizierte Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen (gerötet, 
schmierig belegt, nässend oder geschwollen);  

• lang anhaltender chronischer Husten mit Auswurf und Gewichtsverlust, 
Nachtschweiß usw. (Verdacht auf Tuberkulose).  

3. Auch nach Abklingen der Krankheitserscheinungen können bestimmte Krankheits-
erreger ausgeschieden werden.  
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4. Tritt oder trat eine der unter 2. genannten Krankheitsanzeichen auf, muss unbe-
dingt der Rat des Haus- oder Betriebsarztes in Anspruch genommen  

5. werden. Dieser ist über die Tätigkeit im Rahmen des beruflichen Umganges mit 
Lebensmitteln zu informieren.  

6. Personen, die an durch Lebensmittel übertragbaren Krankheiten leiden oder bei 
denen ein diesbezüglicher Verdacht besteht, die infizierte Wunden aufweisen, die 
an Hautkrankheiten leiden oder bestimmte Krankheitserreger ausscheiden, dürfen 
nicht tätig sein , wenn sie bei ihrer Tätigkeit mit Lebensmitteln sowie mit den da-
bei verwendeten Bedarfsgegenständen und Werkzeugen so (direkt oder indirekt) 
in Berührung kommen, dass eine Übertragung von Krankheitserregern auf die Le-
bensmittel zu befürchten ist.  

7. Der Unterfertigte erklärt, dass ihm – seine Person betreffend - keine Tatsachen 
für Tätigkeitshindernisse im Sinne dieser Leitlinie bekannt sind.  

 
 
Datum:  Unterschrift:  
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ERLÄUTERUNGEN 
zur 

Leitlinie zur Sicherung der gesundheitlichen Anforderungen an Personen 
beim Umgang mit Lebensmitteln 

 
Einschlägige Fragen und Antworten  

1. Welche Personen müssen beim Umgang mit Lebensmitteln 
besondere Vorsichtsmaßnahmen beachten? 

• Personen, die beispielsweise mit  folgenden Lebensmitteln Umgang 
haben:  

• Fleisch und Erzeugnisse daraus 
• Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis 
• Fische, Krebse oder Weichtiere und Erzeugnisse daraus 
• Eiprodukte Säuglings- oder Kleinkindernahrung 
• Speiseeis und Speiseeishalberzeugnisse 
• Backwaren mit nicht durchgebackener oder durch erhitzter Füllung 

oder Auflage 
• Feinkost-, Rohkost- und Kartoffelsalate, Marinaden, Mayonnaisen, 

andere emulgierte Soßen, Nahrungshefen  
 
und dabei mit ihnen direkt (mit der Hand) oder indirekt über 
Gebrauchsgegenstände (z.B. Geschirr, Besteck und andere 
Arbeitsmaterialien) so in Berührung kommen, dass eine Übertragung 
von Krankheitserregern auf die Lebensmittel zu befürchten ist. Dies 
schließt auch die Tätigkeit in Küchen von Gaststätten, Restaurants, 
Kantinen, Cafés, in  sonstigen Einrichtungen mit oder zur  
Gemeinschaftsverpflegung und in der  Direktvermarktung ein. 
 
Die Personen müssen zur Ausübung von Tätigkeiten gemäß der Leitlinie 
beim Umgang mit Lebensmitteln den Anhang mit der schriftlichen 
Belehrung  zur Kenntnis genommen haben.  

2. Warum müssen von Personen beim Umgang mit Lebensmitteln 
besondere Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden?  

Die schriftliche Belehrung soll den Betroffenen helfen, 
Tätigkeitshindernisse im Sinne der Leitlinie zu erkennen und die 
Begründung vermitteln, warum Personen, die grundsätzlich geeignet 
erscheinen, in der Lebensmittelproduktion zu arbeiten, trotzdem 
während einer fiebrigen Erkrankung, mit Wunden, durch die sie 
Krankheitserreger in Lebensmittel einbringen können oder wenn sie an 
einem Darminfekt leiden, nicht tätig sein dürfen. In diesen Fällen haben 
sie, bevor sie (wieder) ihre Tätigkeit aufnehmen, einen Arzt 
aufzusuchen. Dieser wird zu entscheiden haben, wann sie – nach 
Ausheilung der Erkrankung – (wieder) tätig sein können. Solcherart 
erkrankte Personen können nämlich, wenn sie nicht vom 
Produktionsprozess ferngehalten werden, Lebensmittel mit 
krankheitserregenden Mikroorganismen kontaminieren. In den oben 
genannten Lebensmitteln können sich bestimmte Krankheitserreger 
besonders leicht vermehren. Durch den Verzehr von derartig mit 
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Mikroorganismen verunreinigten Lebensmitteln können wiederum 
Menschen an Lebensmittelinfektionen oder -vergiftungen schwer 
erkranken. Auch in Gaststätten oder Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung und bei der Direktvermarktung kann davon 
eine große Anzahl von Menschen betroffen sein. Aus diesem Grunde 
muss von jedem Beschäftigten zum Schutz des Verbrauchers und zum 
eigenen Schutz ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Beachtung 
von Hygieneregeln verlangt werden.  
 

3. Welche Krankheiten stellen Tätigkeitshindernisse für Personen 
beim Umgang mit Lebensmitteln dar?  

Personalhygienische Forderungen der Verordnung für allgemeine 
Lebensmittelhygiene (Lebensmittelhygieneverordnung 1997) und der 
anderer für Lebensmittelteilbereiche geltender Hygieneverordnungen 
bestimmen daher, dass Personen beim Umgang mit Lebensmitteln die 
oben genannten Tätigkeiten nicht ausüben dürfen, wenn bei ihnen 
Krankheitserscheinungen (Symptome) auftreten, die auf eine der 
folgenden Erkrankungen hinweisen oder die ein Arzt bei ihnen 
festgestellt hat:  

-  Akute infektiöse Gastroenteritis (plötzlich auftretender, ansteckender  
Durchfall) ausgelöst durch Salmonellen, Shigellen, Cholerabakterien,  
Staphylokokken, Campylobacter, Rotaviren oder andere 
Durchfallerreger. 

-   Typhus oder Paratyphus 
-  Virushepatitis A oder E (Leberentzündung) 
-  Vorhandensein von infizierten Wunden oder Vorliegen einer 

Hautkrankheit, bei der die Möglichkeit besteht, dass deren 
Krankheitserreger über Lebensmittel auf andere Menschen 
übertragen werden können. 

-  Nachweis einer Ausscheidung der folgenden Krankheitserreger bei 
erfolgter Untersuchung einer Stuhlprobe (ohne sich krank fühlen zu 
müssen): Salmonellen, Shigellen, enterohämorrhagische Escherichia 
coli-Bakterien, Choleravibrionen, Campylobacter, Rotaviren oder 
andere Durchfallerreger.  

 
4. Bei welchen Krankheiten von Personen besteht ein Risiko der 

Übertragung von Krankheitserregern auf Lebensmittel?  

Typhus abdominalis, Paratyphus  
Die Erkrankung beginnt mit hohem Fieber, das über mehrere Tage 
ansteigt und unbehandelt wochenlang anhalten kann. Weitere 
Symptome sind Kopf-, Bauch- und Gliederschmerzen. Es kann zusätzlich 
Verstopfung auftreten, später bestehen häufig „erbsbreiartige“ 
Durchfälle. Die Erreger sind Salmonella typhi und paratyphi. Ihre 
Aufnahme erfolgt vorwiegend durch Wasser und Lebensmittel, die damit 
verunreinigt sind. Aufgrund der guten Wasser- und Lebensmittelhygiene 
sind die beiden genannten Erreger bei uns nicht verbreitet.  

Typhus und Paratyphus verlaufen ähnlich; allerdings sind die Symptome 
bei Paratyphus weniger schwer. Beide Erkrankungen werden in der 
Regel aus endemischen Gebieten (Afrika, Südamerika, Südostasien) 
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oder aus Gebieten importiert (Reiseerkrankung), in denen sich die 
hygienischen Verhältnisse aufgrund von Katastrophen oder 
Kriegseinwirkungen dramatisch verschlechtert haben. Gegen Typhus 
stehen mehrere Schutzimpfungen zur Verfügung. Bei beruflichen oder 
privaten Reisen in betroffene Länder sollte der Rat des Hausarztes, des 
Betriebsarztes oder einer einschlägigen medizinischen Beratungsstelle 
hinsichtlich der Notwendigkeit einer Impfung eingeholt werden.  

Cholera  
Die Infektion verläuft in der Regel als Durchfallerkrankung mit 
Erbrechen und Bauchschmerzen. Der Stuhl ist reiswasserartig ohne 
Blutbeimengungen. Fieber ist nicht typisch. Bei schwerem Verlauf ist der 
Flüssigkeitsverlust hoch und der Körper trocknet aus (tiefliegende 
Augen, stehende Hautfalten). Die Erreger sind Cholerabakterien. Ihre 
Aufnahme erfolgt durch verunreinigtes Wasser oder Lebensmittel; auch 
direkte Übertragung von Mensch zu Mensch ist möglich. Auch dieser 
Erreger kommt nur in Gegenden mit schlechten hygienischen 
Voraussetzungen und mangelhafter Trinkwasserversorgung vor 
(Ostasien, Südamerika, Afrika).Deshalb sollte bei Reisen in ein 
Risikogebiet der Rat des Hausarztes, des Betriebsarztes oder einer 
einschlägigen medizinischen Beratungsstelle eingeholt werden.  

Shigellose (Bakterielle Ruhr)  
Die Erkrankung beginnt plötzlich mit hohem Fieber, Kopf- und 
krampfartigen Bauchschmerzen. Die anfänglich wässrigen Durchfälle 
sind bald blutig. Die Erreger sind Shigellabakterien. Ihre Aufnahme 
erfolgt meist von Mensch zu Mensch (bei mangelhafter Händehygiene), 
aber auch durch verunreinigte Lebensmittel und Trinkwasser. Shigellen 
sind hochinfektiös, d.h. um krank zu werden genügt die Aufnahme von 
nur wenigen Bakterien! In Kindereinrichtungen sind immer wieder 
Epidemien beschrieben worden. Die Shigellose ist keine typische 
Reisekrankheit; mit ihrem Auftreten muss jederzeit gerechnet werden.  

Salmonellen-Infektionen  
Die häufigste Erkrankung durch Salmonellen ist der akute Brech-
Durchfall mit Bauchschmerzen und mäßigem Fieber. Allerdings können 
die Symptome erheblich schwanken. Erreger sind zahlreiche 
Salmonellenarten, die durch Nahrungsmittel aus infizierten Tieren (z.B. 
Fleisch,  Eier, Rohmilch) aufgenommen werden. Diese Krankheitserreger 
sind weltweit verbreitet, mit einer Infektion ist jederzeit zu rechnen; 
häufig sind Erkrankungen in den Sommermonaten.  

Gastroenteritis durch andere Erreger  
Durchfall, Erbrechen oder Bauchschmerzen können auch durch andere 
Bakterienarten (z.B. Staphylokokken, bestimmte Colibakterien, 
Campylobacter, Yersinien) oder Viren (z.B. Rota-, Adeno-, Norwalkviren) 
verursacht werden.  

Hepatitis A oder E  
Hauptsächlich Erwachsene erkranken an einer Gelbsucht mit 
Leberschwellung, Appetitlosigkeit und Abgeschlagenheit.  
Die Erreger sind Viren. Ihre Aufnahme erfolgt durch Nahrungsmittel, die 
mit Hepatitis- A- oder -E-Viren behaftet sind. Auch Übertragungen von 
Mensch zu Mensch sind möglich, da das Virus 1 – 2 Wochen nach 
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Infektion mit dem Stuhl ausgeschieden wird. Während das Hepatitis- A-
Virus auch in Europa zirkuliert, kommt das Hepatitis- E-Virus 
hauptsächlich in Asien, Afrika und Zentralamerika vor (importierte 
Infektion nach Fernreisen!). Beide Erkrankungen verlaufen ganz ähnlich; 
die Übertragungswege sind gleich. Gegen Hepatitis A kann man sich 
durch Impfungen schützen. Vor beruflichen oder privaten Reisen in 
betroffene Länder sollte der Rat des Hausarztes, des Betriebsarztes oder 
einer einschlägigen medizinischen Beratungsstelle hinsichtlich der 
Notwendigkeit einer Impfung eingeholt werden.   

Tuberkulose  
Äußert sich in lang anhaltendem chronischem Husten, insbesondere 
Husten mit Auswurf und Allgemeinsymptomen, wie Gewichtsverlust, 
Nachtschweiß u.ä. 
 

5.  Bei welchen Krankheitserscheinungen sind Tätigkeitshindernisse 
für Personen beim Umgang mit Lebensmitteln gegeben?  

Solche liegen bei folgenden Erkrankungserscheinungen vor: 
-  Durchfall mit mehr als zwei dünnflüssigen Stühlen pro Tag, 

gegebenenfalls mit Übelkeit, Erbrechen und Fieber.  
- Hohes Fieber mit schweren Kopf-, Bauch- oder Gelenkschmerzen und 

Verstopfung (erst nach Tagen). 
-  reiswasserartige Durchfälle mit hohem Flüssigkeitsverlust sind typisch 

für Cholera. 
-  Gelbfärbung der Haut und der Augäpfel mit Schwäche und 

Appetitlosigkeit weisen auf eine Hepatitis A oder E hin. 
-  Wunden oder offene Stellen von Hauterkrankungen können infiziert 

sein, wenn sie gerötet, schmierig belegt, nässend oder geschwollen 
sind. 

 
6.  Welche Verpflichtungen ergeben sich bei Feststellung oder 
Verdacht einer Erkrankung oder bei Auftreten von 
Krankheitserscheinungen für Personen beim Umgang mit 
Lebensmitteln?  

Treten die genannten Krankheitszeichen auf, ist unbedingt der Rat des Haus- oder 
Betriebsarztes in Anspruch zu nehmen. Dieser ist über die Tätigkeit im Rahmen des 
beruflichen Umganges mit Lebensmitteln zu informieren. Außerdem besteht die 
Verpflichtung, unverzüglich den Vorgesetzten über die Krankheitsanzeichen zu 
informieren.  


